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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

06.02.1970 

Geschäftszahl 

0019/68 

Rechtssatz 

Die Bestimmung des § 93 Abs 7 letzter Satz ZollG 1955 kann auf das gewerbliche Unternehmen eines 
Einzelkaufmannes nicht Anwendung finden, da diese keine Person ist. 


